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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Im März 2020 gab der Bundesrat ein Massnahmenpaket zur Verbesserung der
Sicherheit im Straf- und Massnahmenvollzug in die Vernehmlassung, das zwei Vorlagen
zu Änderungen im Strafgesetzbuch und im Jugendstrafgesetz beinhaltete. Gemäss
Tages-Anzeiger sollten die vorgeschlagenen «Mindeststandards im Umgang mit
hochgefährlichen Straftätern» den «Wildwuchs im kantonalen Strafvollzug»
eindämmen. Dieser sei in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich
angeprangert worden, nachdem Täterinnen und Täter während des Urlaubs oder auf
Bewährung Verbrechen begangen hätten. Mit den Anpassungen im Strafgesetzbuch
beabsichtigte der Bundesrat, die Motionen Rickli (svp, ZH; Mo. 11.3767), Guhl (bdp, AG;
Mo. 17.3572) und der RK-NR (Mo. 16.3002) umzusetzen. So sollen verwahrte
Straftäterinnen und Straftäter nur noch in Begleitung von Sicherheitspersonal in
gesetzlich vorgesehene Urlaube entlassen werden und die Weiterführung der
Verwahrung nur noch alle drei Jahre – statt wie bisher jedes Jahr – von Amtes wegen
überprüft werden, wenn die bedingte Entlassung zuvor dreimal in Folge abgelehnt
wurde. Zudem sollen die Zuständigkeiten bei der Aufhebung, Änderung oder
Verlängerung einer therapeutischen Massnahme schweizweit vereinheitlicht und die
Rolle der Fachkommission zur Beurteilung der Gefährlichkeit von Straftäterinnen und
Straftätern gestärkt werden. Gewalt- und Sexualstraftäterinnen und -täter, die nach
Verbüssung der Strafe oder stationären Therapie immer noch als gefährlich gelten,
sollen in Freiheit enger betreut und kontrolliert werden können. Dazu sollen neu auch
elektronische Fussfesseln eingesetzt werden können. Im Jugendstrafrecht sah die
Regierung vor, dass bei gefährlichen jugendlichen Straftäterinnen und Straftätern im
Anschluss an die jugendstrafrechtliche Sanktion künftig eine Massnahme des
Erwachsenenstrafrechts angeordnet werden kann, wie es eine Motion Caroni (fdp, AR;
Mo. 16.3142) gefordert hatte. Damit soll verhindert werden, dass sie bei Erreichen der
Altersobergrenze des Jugendstrafrechts trotz Gefährlichkeit in die Freiheit entlassen
werden müssen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2020
KARIN FRICK

Grundrechte

Ende Juni 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
das Gesichtsverhüllungsverbot, das er als indirekter Gegenvorschlag der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» gegenüberzustellen plante. Im neuen Gesetz sah der
Bundesrat erstens eine Pflicht zur Enthüllung des eigenen Gesichts im Kontakt mit
Behörden vor. Diese Pflicht soll greifen, sofern die Behörde aus Bundesrecht
verpflichtet ist, eine Person zu identifizieren oder wenn die Behörde ihre im
Bundesrecht begründete Aufgabe sonst nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand
erfüllen kann. Betroffen wären in erster Linie die Bereiche Sicherheit, Migration,
Sozialversicherungen sowie Personenbeförderung. Wiederholte Weigerung soll mit
Busse bestraft werden, ausser die visuelle Identifizierung liegt ausschliesslich im
Interesse der sich weigernden Person – in diesem Fall soll ihr die Behörde die
gewünschte Leistung verweigern können. Zweitens schlug der Bundesrat vor, den
Nötigungstatbestand in Art. 181 StGB durch einen Absatz 2 zu ergänzen, sodass es unter
Androhung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe explizit verboten ist,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Ein solcher Zwang sei inakzeptabel,
weshalb er dieses Verbot ausdrücklich festhalten und somit signalisieren wolle, dass ein
solches Verhalten nicht hingenommen werde, gab der Bundesrat per Medienmitteilung
bekannt. Von den Regelungen zur Enthüllung im Behördenkontakt versprach er sich
indes die Vermeidung von Spannungen sowie eine präventive Wirkung und die
Etablierung einer einheitlichen Praxis. Der Gegenvorschlag sei somit eine «gezieltere
Antwort auf die Probleme, die das Tragen von gesichtsverhüllenden Kleidungsstücken
mit sich bringen kann», als die Initiative, wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen
ist. Insbesondere könnten die Kantone weiterhin selbst entscheiden, ob sie die
Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum verbieten wollten oder nicht.
Der punktuelle Ansatz des Bundesrates kam bei den Initianten nicht gut an, die daher
auch nach Bekanntwerden des Gegenvorschlags nicht daran dachten, die Initiative
zurückzuziehen. Gar als «Ohrfeige» für jene, die die Volksinitiative unterzeichneten,
bezeichnete der Co-Präsident des Initiativkomitees Walter Wobmann (svp, SO) den
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bundesrätlichen Entwurf in der NZZ. Dieser blende das «Problem der Hooligans und
randalierenden Chaoten», auf das die Initiative ebenfalls abziele, vollständig aus, so
Wobmann weiter. Das föderalistische Argument, das der Bundesrat gegen die Initiative
vorbrachte, quittierte Mit-Initiant Jean-Luc Addor (svp, VS) gegenüber der «Tribune de
Genève» mit der Bemerkung, es handle sich hierbei um «eine Frage der Zivilisation»,
bei der die Kantone keine unterschiedliche Betroffenheit geltend machen könnten.
Nicht glücklich über den bundesrätlichen Vorschlag waren unterdessen auch die
Grünen: Präsidentin Regula Rytz (gp, BE) erachtete den Gegenvorschlag als genauso
unnütz wie die Initiative, weil beide nichts zur besseren Integration und zur
Gleichstellung der Frauen beitrügen; stattdessen befeuerten sie Vorurteile gegenüber
der muslimischen Bevölkerung. Initiativgegner Andrea Caroni (fdp, AR) begrüsste die
Enthüllungspflicht vor Behörden, bemängelte aber das seiner Ansicht nach überflüssige
Verbot des Verhüllungszwangs, da ein solcher ohnehin unter Nötigung fiele. Die
Waadtländer SP-Nationalrätin Ada Marra hielt dem bundesrätlichen Vorschlag indes
zugute, den Sicherheitsaspekt ernst zu nehmen und gleichzeitig den Volkswillen – die
unterschiedlichen Entscheide in den Kantonen – zu respektieren. 2

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Anfang 2020 legte der Bundesrat die Botschaft zum obligatorischen Referendum für
völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter vor. Die Idee ging auf eine Motion
Caroni (fdp, AR; Mo. 15.3557) zurück, die von den Räten fast oppositionslos
durchgewunken worden war. Im Ständerat gab es freilich eine kleine Minderheit, die auf
das hohe Konfliktpotenzial der Idee verwiesen hatte, völkerrechtliche Verträge mit
Verfassungsrang oder Verträge, deren Umsetzung eine Verfassungsänderung nach sich
ziehen, dem obligatorischen Referendum zu unterstellen. 
Der Bundesrat begründete in seiner Botschaft, dass wichtige völkerrechtliche Verträge
heute schon als obligatorische Referenden der Stimmbevölkerung und den Kantonen
vorgelegt würden, dass dies also Teil ungeschriebenen Rechts sei («Referendum sui
generis»). Die ausdrückliche Verankerung in der Bundesverfassung, wie sie von der
Botschaft vorgesehen sei, werde also vor allem Rechtssicherheit schaffen. Dem
verfassten obligatorischen Staatsvertragsreferendum untersteht bisher der Beitritt zu
internationalen Organisationen und supranationalen Gemeinschaften. Mit dem
vorgelegten Entwurf sollen nun auch völkerrechtliche Verträge, die Bestimmungen mit
Verfassungsrang aufweisen – also etwa Grundrechte oder die föderalistische
Aufgabenteilung tangieren oder institutionelle Änderungen nach sich ziehen – oder
deren Umsetzung eine Änderung der Bundesverfassung erforderlich macht, dem
obligatorischen Referendum unterstehen. In ihrer Botschaft verwies die Regierung auf
drei Fälle, die in der Vergangenheit einem (ungeschriebenen) obligatorischen
Staatsvertragsreferendum unterstellt wurden: Ein Referendum «sui generis» lag beim
Beitritt der Schweiz zum Völkerbund 1920 vor. Auch der Abschluss des
Freihandelsabkommens mit der EWG von 1972 wurde vom Parlament dem
obligatorischen Referendum unterstellt. Bundesrat und Parlament beurteilten zudem,
dass der Vertrag über einen Beitritt zum EWR Verfassungscharakter hatte. Auch dieser
wurde dem obligatorischen Staatsvertragsreferendum sui generis unterstellt – nicht
aber die Abstimmung über die Bilateralen II, welche «keine tiefgreifenden Änderungen
unseres Staatswesens herbeiführen», so die damalige Begründung, nur das fakultative
Staatsvertragsreferendum zuzulassen. Auch in Zukunft werde das obligatorische
Staatsvertragsreferendum wohl nur selten zur Anwendung kommen. Die Botschaft
basierte zum Teil auf dem vom Bundesrat damals vorgeschlagenen direkten
Gegenentwurf zur Initiative «Staatsverträge vors Volk!», den das Parlament allerdings
abgelehnt hatte. 

In der Vernehmlassung war der bundesrätliche Entwurf mehrheitlich auf Zustimmung
gestossen. Von den Parteien verlangte die SVP Anpassungen und die SP lehnte den
Entwurf ab. Der Grossteil der Kantone unterstütze den Vorentwurf und von den
teilnehmenden Interessengruppen und Privatpersonen hielten sich Gegner und
Befürworter die Waage – so die Botschaft. Die Kritiker hoben einerseits hervor, dass
kein Handlungsdruck bestehe. Es wurde davor gewarnt, dass es bei ungenügender
Konkretisierung zahlreiche Verträge geben könnte, bei denen ein Grundrechtsbezug
hergestellt werden könnte und deren Abschluss dann mit dem erforderlichen Volks-
und Ständemehr erheblich erschwert würde. Auf der anderen Seite wurde ein Ausbau
gefordert. Auch Instrumente, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung zwar nicht
bindend, später aber eine Bindungswirkung entfalteten (Soft Law), sollten dem
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obligatorischen Referendum unterstellt werden. Damit spiegelten sich die aktuellen
Diskussionen über die Einbindung des Parlaments beim Abschluss von Soft Law – etwa
beim UNO-Migrationspakt – und vor allem über den Rahmenvertrag mit der EU in den
Vernehmlassungsantworten. Dies wird sich wohl auch bei den parlamentarischen
Beratungen zeigen, die wohl noch im Jahr 2020 stattfinden werden. 3

In der Herbstsession 2020 beugte sich der Ständerat als Erstrat über die Vorlage des
Bundesrats, mit der durch eine Verfassungsänderung ein obligatorisches Referendum
für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter eingeführt werden soll.
Eintreten war umstritten. Für die Kommission nahm Andrea Caroni (fdp, AR) Stellung,
der mit einer Motion am Ursprung der Vorlage gestanden hatte. Er pries diese als
optimale Ergänzung zum bereits bestehenden obligatorischen
Staatsvertragsreferendum an. Dieses sei unvollständig, weil es lediglich den Beitritt zu
supranationalen Organisationen regle. Es gebe aber Staatsverträge, welche die
Verfassung ebenfalls beeinflussten, ohne einen Beitritt zu verlangen. Das neu
geschaffene Instrument könne diese Lücke schliessen und der Bundesrat habe es
geschafft, klare Kriterien für die Anwendung zu definieren. Betroffen seien Verträge,
die zwingend eine Verfassungsänderung mit sich bringen, und solche, die materiell
Verfassungsrang haben – also wenn Grundrechte, der Föderalismus oder die
Organisation der Bundesbehörden tangiert werden. Dieses neue Referendum würde die
Legitimität eines Vertrags stärken, wobei die Zahl solcher Abstimmungen gemäss Caroni
gering bleiben werde.
Eine Minderheit Jositsch (sp, ZH) beantragte Nichteintreten. Der Zürcher SP-Ständerat
begründete seinen Antrag damit, dass eine neue Regelung nicht notwendig sei. Es gebe
gar kein Problem, das einen neuen Verfassungsartikel rechtfertigen würde. Dem
widersprach Daniel Fässler (cvp, AI): Weil die internationale Vernetzung zunehme,
werde auch der Konflikt zwischen Landesrecht und Völkerrecht zunehmen, betonte er.
Deshalb sei es wichtig, hier frühzeitig eine gute Regelung zu finden. Eine 28 zu 14-
Merhheit beschloss in der Folge Eintreten. 
In der Detailberatung scheiterte ein Einzelantrag Rechsteiner (sp, SG), der bei der
Präzisierung der Kriterien die «Grundrechte» nicht erwähnt haben wollte. Der St. Galler
Ständerat argumentierte vergeblich, dass zahlreiche Verträge unter dieses Kriterium
fallen würden, die dann nicht mehr einfach ratifiziert werden könnten, sondern von
Volk und Ständen abgesegnet werden müssten. Als Beispiel nannte er die
Kinderrechtskonvention oder die Behindertenkonvention. Die anwesende Bundesrätin
Karin Keller-Sutter verneinte jedoch, dass diese Beispiele unter die neue Bestimmung
fallen würden. Abgelehnt wurde auch ein Minderheitsantrag Chiesa (svp, TI), der
gefordert hätte, dass das Referendum nicht nur die allfällige Verfassungsänderung,
sondern auch den Vertrag umfassen müsse. Dadurch sollte vermieden werden, dass
eine Verfassungsänderung faktisch nicht mehr abgelehnt werden könnte, weil man den
Vertrag ja schon eingegangen wäre. Die Mehrheit wandte sich gegen dieses Ansinnen,
weil es auch die Möglichkeit geben müsse, die Umsetzung eines Vertrags auf
Gesetzesstufe zu regeln, wie die Justizministerin ausführte.  
Somit nahm der Rat im Vergleich zur bundesrätlichen Vorlage lediglich eine sprachliche
Präzisierung vor und schickte das Geschäft nach der Gesamtabstimmung, in der sich 27
Rätinnen und Räte für und 12 gegen den Entwurf aussprachen, an den Nationalrat. 4
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